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Ar. 90.
Bekanntmachung des Staatsministeriums , betreffend Abänderung der

Hafenorduung für Brake.
Oldenburg, den 24. Juli 1921.

Auf Grund des Artikels9 Z 6 des Gesetzes vom .
Dezember 1868, betreffend die Organisation des Staats-

^wisteriums, wird die Hafcnordnung für Brake wie folgt
Sondert:
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Artikel I.

In Z 61 in der Fassung der Bekanntmachung vom

4 . August 1920 wird in Absatz 1 statt „ 50 gesetzt
„75

Artikel II.

Die Abänderung tritt mit dem Tage der Verkündung
in Kraft.

Oldenburg , den 24 . Juli 1921.

Ministerium des Verkehrs.
Meyer.

Wegmann.

Nr. 91.
Bekanntmachung des Staatsministeriums , betreffend Änderung der

Ministerialbekanntmachung Vvm 22. März ISIS , betreffend die
Errichtung staatlicher Eichämter.

Oldenburg , den 25 . Juli l92l.

In Abänderung der Bekanntmachung des Staatsmini¬

steriums vom 22 . März 1912 , betreffend die Errichtung

staatlicher Eichämter , wird hierdurch folgendes bestimmt:

Das Eichamt in Varel wird zum 1. September 1921

aufgehoben . Der Bezirk wird mit diesem Tage dem Eich¬

amt in Rüstringen zugeteilt.

Dem Eichamt in Oldenburg wird die Befugnis zur

Eichung von Gasmessern beigelegt.

Oldenburg , den 25 . Juli 1921.

Ministerium des Innern.
In Vertretung:

Graepel.

Wegmann.
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Nr. 92.
Bekanntmachung des Staatsministeriums , betreffend das ' Schulgeld der

Seefahrtschule in Elsfleth.
Oldenburg , den 27 . Juli 1921 . -

Das Staatsministerium setzt mit Wirkung vom 1 . Juli
1S21 an das Schulgeld der Seefahrtsschule in Elsfleth
wie folgt fest:

für den Steuermannskursus auf . . . 250 ^
für jeden Monat des Vorbereitungskursus
zum Steuermannskursus. 25 „
für den Kursus für Schiffer auf großer
Fahrt auf. 150
für den Kursus für Schiffer auf kleiner
Fahrt auf. 100
für den Kursus für mittlere Hochsee-
fischerei auf. 80 ,.
für den Kursus für Küftenschiffer auf . 30 „

Die Bestimmungen in Ziffer III Abs. 3 der Bekannt¬
machung des Staatsministeriums vom 24 . November 1904,
betreffend die Navigationsschule in Elsfleth , werden auf¬
gehoben.

Oldenburg , den 27 . Juli 1921.

Ministerium des Verkehrs.

Graepel.
_ Wegmann.

Nr. 93.
Bekanntmachung des Staatsministeriums , betreffend Abänderung der

Verordnung vom 20 . Mürz 1911 zur Ausführung des Reichs-
Mwachssteuergesetzes.

Oldenburg , den 27 . Juli 1921.

Nachdem der Reichsminister der Finanzen auf Grund
^ 8 19 der Reichsabgabenordnung die Verwaltung der
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nach den Gesetzen vom 14. Februar 1911 (R.G.Bl. S . 33)
und vom 3. Juli 1913 (R.G.Bl . S . S21) für die drei
Landesteile des Freistaats zu erhebende Zuwachssteuer, ein¬
schließlich der von den Gemeinden zu erhebenden Zuschläge,
den Landesfinanzämtern Oldenburg, Mecklenburg-Lübeck und
Köln und den ihnen unterstellten Behörden in den drei
Landesteilen mit Wirkung vom 1. April d. Js . an über¬
tragen hat, wird die Verordnung für das Großherzogtum
Oldenburg vom 20. März 1911 zur Ausführung des Reichs¬
zuwachssteuergesetzes mit Ausnahme des Z 1 insoweit auf¬
gehoben, daß die Landes-Oberbehörden, Zuwachssteuerämter
und Hebestellen nur noch die vor dem1. April d. Js . ent¬
standenen Zuwachssteuerfälle innerhalb ihrer bisherigen
Zuständigkeit bis zum rechtskräftigen Abschluß zu erledigen
haben.

Die den Reichsfinanzbehörden vom 1. April d. Js.
an übertragene Verwaltung umfaßt die Veranlagung und
Erhebung der Zuwachssteuer und etwaige Zuschläge, sowie
das Rechtsmittelverfahren bis zu den Finanzgerichten ein¬
schließlich.

Oldenburg, den 19. April 1921.

Staatsministerium.
In Vertretung des
Ministerpräsidenten:

Graepel . Driver.
Wegmann.


	Seite 439
	Seite 440
	Seite 441
	Seite 442

